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1 Was ist der „AVS Meldeschein“? 

Der „AVS Meldeschein“ ist ein modernes System zur Meldescheinabwicklung, 
Gästekartenausstellung und Gästebeitragsabrechnung. Es handelt sich um eine Internetlösung zur 
Verarbeitung von Gästedaten für das gesetzlich vorgeschriebene Meldewesen und den Gästebeitrag. 
Diese datenschutzkonforme Software wurde von der Firma AVS GmbH mit Sitz in Bayreuth entwickelt 
und ist in Deutschland weit verbreitet. Die AVS ist dabei Auftragsdatenverarbeiter der Gemeinde. 

Der AVS Meldeschein ist eine browserbasiertes System (Webanwendung) zur Verarbeitung von 
Gästedaten für die Gästebeitragsabrechnung und Ausgabe von Gästekarten, in digitaler als auch 
physischer Form. 

Für die Nutzung des AVS Meldeschein-Systems für eine Teilnahme an der Onlinemeldung benötigen 
Sie lediglich einen PC mit Internetzugang und einen handelsüblichen Drucker.  

Von der zuständigen Gemeinde erhalten Sie Ihren personalisierten Zugang und URL zum AVS 
Meldeschein-System. Zusätzlich erhalten Sie Druckvorlagen für Gästekarten, für Ihre Gäste, die nicht 
die digitale Gästekarte (DigiCard to go) in Anspruch nehmen und auf eine physische Gästekarte 
zurückgreifen wollen.  

Die Erfassung der Gastdaten und Bereitstellung der Gästekarte kann in mehreren Varianten erfolgen:  

2 Vor Ankunft durch AVS SelfCheck-In und Zustellung der digitalen Gästekarte 

(DigiCard to go) 

Durch das Modul SelfCheck-in wird dem Gast die Eingabe seiner persönlichen Daten direkt nach 
seiner Reservierung ermöglicht. 

Nach erfolgreicher Dateneingabe kann die DigiCard to go unmittelbar zum Download in der Web-App 
bzw. im digitalen Gästeführer www.meinevulkaneifel.de bereitgestellt werden.  

Den Zugang über die individuelle URL zu seiner digitalen Gästekarte in der Web-App erhält der Gast 
per Email aus dem AVS Meldeschein-System. 

Der Vermieter muss weder die Gastdaten bei Ankunft aktiv abfragen, noch sich um den Versand der 
DigiCard to go kümmern.  

Sofern sich keine kurzfristigen Änderungen der Gastdaten ergeben oder der Wunsch nach physischen 
Gästekarten besteht, kann der Prozess meist als bereits abgeschlossen angesehen werden. 
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3 Vor oder bei Ankunft im AVS Meldeschein und Zustellung der digitalen 

Gästekarte (DigiCard to go)  

Die Gastdaten der Hauptperson und Begleitpersonen werden durch den Vermieter mit dem AVS 
Meldeschein-System erfasst. 

Den Zugang über die individuelle URL zu seiner digitalen Gästekarte erhält der Gast per Email aus 
dem AVS Meldeschein-System. 

  

4 Vor oder bei Ankunft durch AVS Meldeschein und Druck der physischen 

Gästekarte 

Die Gastdaten der Hauptperson und Begleitpersonen werden durch den Vermieter mit dem AVS 

Meldeschein-System erfasst. Im Anschluss daran kann über die Funktion “Gästekarte drucken” aus 

dem AVS Meldeschein-System heraus die Gästekarte mit allen personalisierten Gastdaten gedruckt 

werden. 

 

5 Abrechnung 

Sie erhalten eine übersichtliche Abrechnung der Meldescheine aller abgereisten Gäste von der 
Gemeinde. 

 

6 Für eine Teilnahme an der Onlinemeldung benötigen Sie lediglich: 

o einen PC mit Internetzugang 

o einen handelsüblichen Drucker 

Von der zuständigen Gemeinde erhalten Sie: 

o einen personalisierten Zugang zum AVS Meldeschein 
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o Druckvorlagen für Gästekarten und Meldeschein 

 

...setzen Sie sich mit Ihrer Gemeinde in Verbindung: 

Schreiben Sie uns am besten eine E-Mail mit dem Betreff: „Teilnahme am AVS Meldeschein“ 
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7 Vorteile 

7.1 Vorteile für Sie als Vermieter: 

o es entstehen keine Kosten für die direkte Systemnutzung 

o Abgabe ausgefüllter Papier-Meldescheine entfällt 

o automatische, fehlerfreie Berechnung der Gästebeiträge 

o Gästedaten können beim nächsten Aufenthalt wieder aufgerufen werden 

o einheitliche Meldeformulare für alle Objekte 

o Rückgabe nicht benötigter Gästekarten und Meldescheine entfällt 

o einfacher Abruf von Statistiken zum Gästegeschehen in Ihrem Haus 

o onlinebasierte Anwendung: keine lokale Software-Installation auf Ihrem Computer 

o ggf. Inanspruchnahme von digitalen Zusatzoptionen (gemeindeindividuell) 

7.2 Vorteile für Ihre Gäste: 

o besserer Service, digitalisierter Prozess 

o der Meldeschein muss nicht selbst ausgefüllt werden 

7.3 Vorteile für die Gemeinde / Kurverwaltung: 

o korrekte Abrechnung des Gästebeitrages 

o Minimierung von Fehlerquellen 

o einfache Gästebeitrags-Statistiken 

o keine Rückgabekontrolle der Meldescheine erforderlich 

o verringerter Abrechnungsaufwand, daher mehr Zeit für Gästeservice und 

Vermieterkommunikation 

8 Kontakte für Ihre Anfragen: 

Ansprechpartner in der Verbandsgemeinde Daun zur Erhebung des Gästebeitrages: 

Dominik Zillgen, +49 6592 939-220,  Dominik.Zillgen@vgv.daun.de 
 

Alternativ steht der Gäste- und Buchungsservice der GesundLand Vulkaneifel GmbH für Anfragen zur 
Verfügung unter +49 6592/951370, info@gesundland-vulkaneifel.de  
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